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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in unserem Mandantenrundschreiben IX/2005 haben wir Ihnen einige Hinweise ausgewählt.  
 
Für Anfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wünsche 
Steuerberater  

Termine Oktober 2005 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag2 

10.10.2005 13.10.2005 10.10.2005 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag2 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer nach dem 31.12.2004 erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Umsatzsteuer3 10.10.2005 13.10.2005 10.10.2005 
 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Nach dem Steueränderungsgesetz 
2003 werden bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2  Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3  Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

Antragsveranlagung für 2003 nur bis zum 31.12.2005 möglich 
Für Bezieher von (Nur-)Arbeitslohn wird eine Veranlagung zur Einkommensteuer nur unter bestimmten 
Voraussetzungen durchgeführt. Zur Anrechnung von Steuerabzugsbeträgen (z. B. einbehaltene 
Zinsabschlagsteuer) oder zur Geltendmachung von Verlusten muss deshalb eine Einkommensteuererklärung bis 
zum Ablauf des zweiten auf den Veranlagungszeitraum folgenden Kalenderjahres abgegeben werden. 
Die Frist zur Abgabe der Einkommensteuererklärung des Jahres 2003 läuft in diesen Fällen am 31.12.2005 ab. 
Wird die Einkommensteuererklärung für 2003 erst nach dem 31.12.2005 abgegeben, wird keine Veranlagung 
durchgeführt, weil die Frist nicht verlängerbar ist. 

Pauschale Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit nur bei 
Nachweis steuerfrei 
Neben dem Grundlohn gezahlte Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit sind 
im Rahmen der gesetzlichen Höchstbeträge einkommensteuerfrei. Dies gilt auch für monatlich gezahlte 
pauschale Zuschläge, wenn am Jahresende oder bei Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Dienstverhältnis 
anhand der Aufzeichnungen eine Endabrechnung vorgenommen wird. 
Der Bundesfinanzhof versagt die Steuerbefreiung grundsätzlich dann, wenn kein Nachweis auf Grund von 
Aufzeichnungen erbracht wird. Diese Aufzeichnungen können auch nicht durch Modellrechnungen ersetzt 
werden. 
Im entschiedenen Fall hatte ein Arbeitgeber Zuschläge gezahlt, die auf Richtlinien eines Verbands auf der 
Grundlage einer kalkulatorischen Modellrechnung basierten. Obwohl das Finanzamt schon Jahre vorher darauf 
hingewiesen hatte, dass nur der Nachweis über die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden zur Steuerfreiheit der 
Zuschläge führt, berief sich der Arbeitgeber weiterhin auf die Richtlinien. 
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Änderung der Veranlagungsform nach Bestandskraft des 
Einkommensteuerbescheids 
Bei der Ehegattenveranlagung zur Einkommensteuer gibt es Probleme, wenn ein Ehegatte die 
Zusammenveranlagung wählt und der andere Ehegatte die getrennte Veranlagung wünscht. 
Der Bundesfinanzhof hat dazu entschieden, dass die Änderung der Veranlagungsform auch dann noch möglich 
ist, wenn ein Zusammenveranlagungsbescheid bei einem Ehegatten bereits rechtskräftig ist und der andere 
Ehegatte im Einspruchsverfahren die getrennte Veranlagung beantragt. 
Der Antrag auf getrennte Veranlagung stellt in einem solchen Fall ein rückwirkendes Ereignis dar und führt zur 
Änderung der Einkommensteuerveranlagung. 

Höhere Aufwendungen für tageweise Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
Benutzt ein Arbeitnehmer nur an einzelnen Tagen öffentliche Verkehrsmittel und sind diese Aufwendungen höher 
als die Entfernungspauschale für diese Arbeitstage, können diese Aufwendungen in voller Höhe als 
Werbungskosten abgezogen werden. Dies gilt auch dann, wenn an den übrigen Arbeitstagen die 
Entfernungspauschale geltend gemacht wird. 
Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof und verweist dabei auf die Gesetzesbegründung. Danach soll 
die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel gegenüber der Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs gleich gestellt 
werden. Ein Abzug der Kosten für die Benutzung nur bei Überschreiten der Entfernungspauschale eines Jahres 
würde dem Benutzer den Anreiz nehmen, an einzelnen Tagen diese Verkehrsmittel zu benutzen. 

Keine Entfernungspauschale für Wege zwischen Wohnung, auswärtiger 
Unterkunft und auswärtiger Tätigkeitsstätte bei Einsatzwechseltätigkeit 
Folgender vom Bundesfinanzhof entschiedener Fall ist insbesondere für Arbeitnehmer von Bedeutung, die auf 
ständig wechselnden Baustellen tätig sind: 
Ein Arbeitnehmer wurde auf verschiedenen Baustellen jeweils für mehrere Monate beschäftigt. Dort wohnte er 
jeweils in einer vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Unterkunft. Außerdem wurde er von seiner Wohnung 
zur jeweiligen Unterkunft und von dort zur Baustelle mit einem Fahrzeug des Arbeitgebers transportiert. 
Das Gericht folgte der Ansicht des Finanzamts und lehnte den Ansatz der Entfernungspauschale für die Fahrten 
ab. Eine doppelte Haushaltsführung ist in solchen Fällen nicht anzunehmen, weil es an einer auf Dauer 
angelegten Unterkunft am Beschäftigungsort mangelt. Fahrten zur Unterkunft und von dort zur Baustelle sind 
dann mit den tatsächlichen Kosten anzusetzen. Da der Arbeitnehmer eine kostenlose Sammelbeförderung in 
Anspruch genommen hatte, entstanden ihm keine Aufwendungen, so dass er auch nichts geltend machen 
konnte. 

Berechnung der Abwesenheitszeiten bei ständig wechselnden Tätigkeitsstellen 
Mehraufwendungen für Verpflegung sind steuerlich nicht abzugsfähig. Unter bestimmten Voraussetzungen 
können aber Pauschalen angesetzt werden, die sich nach der Dauer der Abwesenheit von der Wohnung oder 
vom Tätigkeitsmittelpunkt richten. 
Einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs lag folgender Sachverhalt zu Grunde: 
Einem Arbeitnehmer wurden bei Dienstbeginn um 8 Uhr zu erledigende Aufträge übertragen und erläutert. 
Anschließend war er ab 10 Uhr bis 16:30 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr und freitags bis 13 Uhr im Außendienst 
tätig und kehrte am gleichen Tag nicht in die Dienststelle zurück. In seiner Steuererklärung machte er 
Verpflegungsmehraufwendungen für mindestens 8 Stunden an 190 Tagen Abwesenheit von seiner Wohnung 
geltend. 
Nach Ansicht des Gerichts ist in solchen Fällen entscheidend, dass der Arbeitnehmer seine regelmäßige 
Arbeitsstätte in der Dienststelle hat und damit die Dauer der Abwesenheit erst bei Antritt des Außendienstes 
beginnt. Sonst würden auch Zeiten berücksichtigt, die außerhalb des Außendienstes liegen. Im vorliegenden Fall 
konnten Verpflegungsmehraufwendungen lediglich für die Abwesenheit jeweils am Donnerstag angesetzt werden. 
Ist ein Arbeitnehmer allerdings typischerweise nur an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten beschäftigt und hat 
deshalb im Betrieb des Arbeitgebers keine regelmäßige Arbeitsstätte, beginnt die Dauer der Abwesenheit mit 
Verlassen der Wohnung. Übertragen auf den entschiedenen Fall wäre die achtstündige Abwesenheit von 
montags bis donnerstags gegeben. 
 

Keine Umsatzsteuerbefreiung für Leistungen an Aus- und 
Fortbildungseinrichtungen 
Von der Umsatzsteuer befreit sind u. a. Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher oder 
belehrender Art. Voraussetzung ist, dass die Kurse von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, von 
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Verwaltungs- oder Wirtschaftsakademien, von Volkshochschulen oder von Einrichtungen, die gemeinnützigen 
Zwecken oder dem Zweck eines Berufsverbands dienen, durchgeführt werden. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist die vorgenannte Aufzählung der Unternehmer abschließend. Erbringt 
eine natürliche Person die Leistung, ist diese grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig. Das gilt auch für die 
Leistungen, die die natürliche Person an die vorgenannten Unternehmer erbringt. 

Auswirkung von Vorschenkungen auf den persönlichen Freibetrag 
Frühere Schenkungen von derselben Person innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren sind, ausgehend vom 
letzten Erwerbszeitpunkt, zusammenzurechnen. Auf die für die kumulierte Schenkung festzusetzende Steuer ist 
die auf die Vorschenkungen fiktiv anfallende oder tatsächlich angefallene Steuer anzurechnen. 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist bei der Berechnung der anrechenbaren Steuer ein im 
Rahmen der Vorschenkungen berücksichtigter persönlicher Freibetrag außer Betracht zu lassen. Es ist der dem 
Empfänger zum Zeitpunkt des letzten Erwerbsvorgangs zustehende Freibetrag bei der Steuerberechnung zu 
berücksichtigen. 

Aufwendungsersatzanspruch beim Kauf eines mangelhaften Kfz 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte ein Bauunternehmen von einem 
Kraftfahrzeughersteller einen Pkw zur gewerblichen Nutzung gekauft. Neben dem Kaufpreis entstanden dem 
Käufer Kosten für die Überführung und Zulassung des Fahrzeugs sowie für den nachträglichen Einbau von 
Zusatzausstattung. Nachdem der Käufer in der Folgezeit zahlreiche Mängel des Fahrzeugs gerügt hatte, deren 
Beseitigung nicht vollständig gelang, verlangte er im Rahmen der Rückabwicklung des Kaufs nach ca. einem Jahr 
neben der Kaufpreisrückzahlung auch Ersatz seiner Aufwendungen für die Zusatzausstattung sowie für die 
Überführung und Zulassung des Fahrzeugs. 
Zu Recht, befand das Gericht, nahm allerdings für die einjährige Nutzung des Fahrzeugs auch bei den 
Zusatzaufwendungen einen Abzug von 20 % vor. 
Nach Auffassung des Gerichts stand dem Anspruch auf Aufwendungsersatz weder der Rücktritt vom Kaufvertrag 
noch der Umstand entgegen, dass mit den vergeblichen Aufwendungen auf Grund der gewerblichen Nutzung 
kommerzielle Zwecke verfolgt wurden. Aufwendungen des Käufers für eine gekaufte Sache, die sich später als 
mangelhaft erweist, sind nach der Entscheidung in der Regel vergeblich, wenn der Käufer die Kaufsache wegen 
ihrer Mangelhaftigkeit zurückgibt oder sie jedenfalls nicht bestimmungsgemäß nutzen kann und deshalb auch die 
Aufwendungen nutzlos sind. 

Verfassungsbeschwerde gegen Grundsteuer 
Beim Bundesverfassungsgericht ist derzeit eine Beschwerde wegen Verfassungswidrigkeit der Grundsteuer 
anhängig. (Az, 1 BvR 1644/05).  
Die Beschwerde stützt sich darauf, dass das BVerfG entschieden hatte, die steuerliche Gesamtbelastung dürfe 
eine relative Größe von 50 v. H. des Sollertrages nicht überschreiten. Die Beschwerdeführer argumentieren, ihre 
selbstbewohnten Immobilien dienten nicht zur Erzielung von Einkünften. Damit bedeutet die Grundsteuer einen 
Eingriff in die Substanz und stelle eine unzulässige Sonder-Vermögensteuer für Grundbesitzer dar. Wir 
empfehlen Ihnen Grundsteuerbescheide durch Einlegung von Widersprüchen offen zu halten. Bitte setzten Sie 
sich dazu mit uns in Verbindung.  

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Online-Beantragung nun möglich  
Das Bundesamt für Finanzen bietet ab sofort einen Web-Service zur Automatisierung der Bearbeitung von 
Anträgen auf Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) an.  

Hierbei wird über das Formular-Management-Systems (FMS) des Bundes ein Internet-Formular zur Verfügung 
gestellt, über das die vollautomatisierte Beantragung ermöglicht wird. Das Formular und weitere Informationen zu 
dem neuen Service finden Sie direkt unter:  

http://www.bzst.de/ust/useg/UST_IdNr_.html 
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Für die Online-Beantragung sind folgende Daten einzugeben:  

- das Finanzamt, das für die Umsatzbesteuerung des Unternehmens zuständig ist, 

 - die Steuernummer, unter der das Unternehmen umsatzsteuerlich geführt wird.  

Hinweis:  

Bei Organgesellschaften ist die Körperschaftsteuernummer und bei Einzelunternehmen sind Name, Vorname und 
Geburtsdatum des steuerpflichtigen Unternehmensinhabers anzugeben. Bei allen anderen Rechtsformen sind der 
Name des Unternehmens, Postleitzahl und Ort des Unternehmenssitzes anzuführen. Die Identifikationsmerkmale 
werden nach der Übermittlung sofort mit dem vorliegenden Datenbestand des Bundesamtes für Finanzen 
verglichen und auf Übereinstimmung geprüft.  

Im Ergebnis erhält der berechtigte Antragsteller unmittelbar und ohne Medienbruch einen Online-Bescheid 
hinsichtlich der automatisierten Bearbeitung. Die Bekanntgabe der USt-IdNr. erfolgt allerdings ausschließlich auf 
dem Postweg und zwar direkt an die Anschrift des Antrag stellenden Unternehmensinhabers bzw. an das 
Unternehmen selbst. Damit soll vermieden werden, dass die USt-IdNr. einem nicht berechtigten Unternehmer 
bekannt gegeben und diese missbräuchlich verwendet wird. 

Warengutscheine – Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachbezug 
 
1. Warengutscheine, einzulösen beim eigenen Arbeitgeber 
Warengutscheine, die beim Arbeitgeber einzulösen sind, stellen immer einen Sachbezug dar, auch wenn der 
Gutschein nur auf einen €-Betrag lautet. § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG (Freigrenze) oder § 8 Abs. 3 EStG 
(Rabattfreibetrag) sind damit unter den übrigen gesetzlichen Voraussetzungen anwendbar. Der Arbeitslohn fließt 
dem Arbeitnehmer nicht bereits durch die Einräumung dieses sich gegen den Arbeitgeber richtenden Anspruchs 
zu, sondern erst mit der Einlösung des Warengutscheins beim Arbeitgeber (R 104a Abs. 3 Satz 2 LStR). 
 
2. Warengutscheine, einzulösen bei einem Dritten 
Erhält ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber einen Warengutschein, auf dem sich ein Dritter verpflichtet, einen  
€-Betrag beim Kauf seiner Ware auf den Kaufpreis anzurechnen, kommt diesem Gutschein im allgemeinen 
Geschäftsverkehr die Funktion eines Zahlungsmittels zu. Demzufolge ist dieser Gutschein eine Einnahme in Geld 
und stellt keinen Sachbezug i. S. des § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG dar. Die Freigrenze des § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG ist 
nicht anzuwenden. Der Warengutschein ist mit dem angegebenen Betrag als Arbeitslohn zu erfassen. 
Gibt der Arbeitgeber einen Warengutschein aus, der zum Bezug einer bestimmten, der Art und Menge nach 
konkret bezeichneten Ware oder Dienstleistung bei einem Dritten berechtigt, handelt es sich um einen 
Sachbezug, auf den die Freigrenze des § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG anzuwenden ist. Ist jedoch auf dem 
Warengutschein neben der bezeichneten Ware oder Dienstleistung ein anzurechnender Betrag oder 
Höchstbetrag angegeben (z.B. 40 Liter Superbenzin, höchstens im Wert von 44 €), ist kein Sachbezug, sondern 
Barlohn anzunehmen. Die Freigrenze des § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG ist nicht anwendbar (R 31 Abs. 1 Satz 7 LStR). 
Barlohn und kein Sachbezug wird ferner zugewendet, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Bezug von 
Kraftstoff (Benzin, Super, Diesel) mittels Tankkarte ermöglicht und der die Freigrenze des § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG 
übersteigende Betrag von 44 € vom Arbeitnehmer zugezahlt werden muss. 
Soweit die Freigrenze des § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG auf vor dem 01.04.2003 eingelöste Gutscheine mit darauf 
angegebenem Anrechnungs- oder Höchstbetrag angewendet worden ist, ist dies nicht zu beanstanden. 
Ungeachtet der Frage, ob es sich bei dem Warengutschein um Barlohn oder um einen Sachbezug handelt, erfolgt 
der Zufluss im Zeitpunkt der Hingabe des Gutscheins, weil der Arbeitnehmer bereits zu diesem Zeitpunkt einen 
unmittelbaren Rechtsanspruch auf den Geldbetrag bzw. die genau bezeichnete Ware oder Dienstleistung 
gegenüber dem Dritten erhält (R 104a Abs. 3 Satz 1 LStR). 

InvZulG von EU-Kommission genehmigt 
Nachdem die Europäische Kommission bereits am 24.01.2005 das Investitionszulagengesetz 2005 nahezu 
vollständig genehmigt hatte, hat die Kommission nunmehr auch für die noch nicht genehmigten Bereiche die 
erforderlichen Genehmigungen ausgesprochen. Damit kann die Förderung von Erstinvestitionen in Betrieben des 
verarbeitenden Gewerbes und der produktionsnahen Dienstleistungen in den neuen Ländern und Berlin auch in 
den Jahren 2005 und 2006 vollumfänglich fortgeführt werden.  


